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1. ZWECK 
 
Art. 1 Zweck 

Der Ski-Club Buchs (kurz SCB) betreibt auf Malbun-Untersäss eine Skihütte. Dieses Reglement 
regelt die Organisation für den Betrieb des Vereinslokals. 
 
 
Art. 2 Sinn 

Die Hütte dient dem SCB als Vereinslokal. Sie ermöglicht die Pflege der Kameradschaft und 
hilft mit, den Zweck des SCB zu erreichen und zu festigen. 
 
 
2. ORGANISATION 
 
Art. 3 Hüttenkommission 

Zur Sicherstellung des Hüttenbetriebes setzt der Verein die Hüttenkommission (Hüko) ein. 
 
 
Art. 4 Hüttni 

Die Hüko delegiert Aufgaben an einzelne Hüttni. 
 
 
3. BETRIEB 
 
Art. 5 Grundsatz 

Clubaktivitäten, die den Betrieb der Hütte bedingen, haben absolute Priorität. 
 
 
Art. 6 Betriebs- und Öffnungszeiten 

Die Hüko legt die Betriebs- und Öffnungszeiten fest. 
 
 
Art. 7 Hausordnung 

Die Hüko erlässt die Hausordnung. Diese bildet einen integrierenden Bestandteil zu diesem 
Reglement. 



 

 
 

 www.SkiClub-Buchs.ch 
 

 
REGLEMENT SKIHÜTTE MALBUN-UNTERSÄSS (GENEHMIGT AN DER HV 2002) 

 

 

 
 

Walter.Rutz@SkiClub-Buchs.ch  Reglement Skihütte Malbun (genehmigt an der HV 2002) 
 

4. HÜTTENKOMMISSION 
 

Art. 8 Zusammensetzung 

Die Hüko besteht aus vier Mitgliedern. 
 
 
Art. 9 Wahl 

Die Mitglieder der Hüko werden von der Hauptversammlung des SCB für die Dauer eines 
Jahres gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 
 
 
Art. 10 Amtszeit / Rücktritt 

Rücktritte sind bis 31. Mai schriftlich dem Präsidenten des SCB bekannt zu geben. Die Amtszeit 
endet mit der HV. 
 
 
Art. 11 Konstituierung 

Mit Ausnahme des Präsidenten konstituiert sich die Hüko selber und setzt sich zusammen aus 
• Präsident 
• Protokollführer 
• Einkäufer 
• Bauchef 
 
 
Art. 12 Verbindung zum Skiclub 

Der Hüko-Präsident vertritt die Hüko gegenüber dem Ski-Club. Er ist automatisch Mitglied des 
Vorstandes. 
 
 
Art. 13 Aufgaben 

Die Aufgaben der Hüttenkommission sind im Reglement „Rechte und Pflichten der Hüko“ 
umschrieben. Dieses Reglement bildet einen integrierenden Bestandteil zu diesem Reglement. 
 
 
5. HÜTTNI 
 
Art. 14 Einsatz 

Die Hüttni garantieren den Betrieb zu den vorgegebenen Öffnungs- und Betriebszeiten. 
 
 
Art. 15 Wahl 

Die Hüko bestimmt die einzelnen Hüttni. Sie nimmt auf die Anforderungen die sich aus den 
Clubaktivitäten ergeben Rücksicht. 
 
 
Art. 16 Aufgaben 

Die Hüttni haben die Anweisungen der Hüko zu befolgen und umzusetzen. 
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6. FINANZEN 
 
Art. 17 Grundsatz 

Die Rechnungsführung obliegt dem Vereinskassier. In der Buchhaltung sind die Einnahmen und 
Ausgaben des Hüttenbetriebes gesondert auszuweisen. 
 
 
7. REGLEMENTSÄNDERUNGEN 
 
Art. 18 Grundsatzregelemente 

Änderungen der Reglemente „Skihütte Malbun-Untersäss“ und „Rechte und Pflichten der Hüko“ 
bedürfen der Genehmigung durch die HV des SCB. Das Vorgehen entspricht demjenigen bei 
Statutenänderungen. 
 
Änderungen der Hausordnung bedürfen der Zustimmung des Vereinsvorstandes. 
 
 
8. INKRAFTSETZUNG 
 
Art. 19 Genehmigung 

Dieses Reglement ist anlässlich der Hauptversammlung vom 9. November 2002 von den Club-
mitgliedern genehmigt worden und ersetzt die Fassung vom 19. November 1988. 
 
 
 
 
Buchs, 9. November 2002 
 
 
SKI-CLUB Buchs 
 
 
Der Präsident Der Hüko-Präsident Der Aktuar 
Walter Rutz Hans Junginger Urs Berger 


